


ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 5 Abs. 2 Nr. 1, BauGB und § 1 Abs. 1 BauNVO

DARSTELLUNGEN

WOHNBAUFLÄCHEN § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO 

SONSTIGE PLANZEICHEN

ÄNDERUNGSBEREICH DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE

UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT § 5 Abs. 2 Nr. 10 u. Abs. 4 BauGB

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN            § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ENTWICKLUNG
VON NATUR UND LANDSCHAFT

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE

ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG

SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN; ANLAGEN, EINRICHTUNGEN

UND SONSTIGE MAßNAHMEN, DIE DEM KLIMAWANDEL

ENTGEGENWIRKEN § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB

REGENRÜCKHALTEBECKEN

GRÜNFLÄCHEN § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

 SPIELPLATZ

PLANZEICHEN ERLÄUTERUNGEN / RECHTSGRUNDLAGE

ES GILT DIE PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 – PlanzV 90 - zuletzt geändert am 14. Juni 2021

ZEICHENERKLÄRUNG
12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Teterow  
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